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§ 1 Benutzungsentgelte 

Für die Benutzung der Räume werden je angefangene Doppelstunde folgende Entgelte erho-

ben: 

1.  im Sommerhalbjahr (01. April bis 30. September)  

 für einen Versammlungsraum 11,76 Euro 

 für einen Büroraum 10,23 Euro 

2.  im Winterhalbjahr (01. Oktober bis 31. März)  

 für einen Versammlungsraum 12,78 Euro 

 für einen Büroraum 10,74 Euro 

§ 2 Fälligkeit der Entgelte 

Die Entgelte sind vom Benutzer innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Benutzungsge-

nehmigung, spätestens jedoch einen Tag vor der Benutzung an die Stadtkasse zu zahlen. 

§ 3 Entgeltfreie Benutzung 

Die Benutzung der Räume ist entgeltfrei für Veranstaltungen der Stadt, der örtlichen Parteien, 

Schulen und freien Wohlfahrtsverbände sowie für eintrittsfreie nichtgewerbliche Veranstal-

tungen der örtlichen Vereine. 
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